
 

: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, Berlin - Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, Bremen 

- Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, Familie, und Integration Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für 

Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsver-

band Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, 

Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-

Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 

 
Besuche: Warendorfer Straße 26 - 28 · 48133 Münster (Eingang Friedensstraße) 
Vorsitzender: Matthias Münning · Geschäftsführer: Matthias Krömer 

 
Bankverbindung: Kontoinhaber: LWL-Finanzabteilung 
Sparkasse Münsterland Ost BLZ 400 501 50 Kto.409 706 
IBAN DE53 4005 0150 0000 4097 06, BIC WEL’ADED1MST 

 

 

BAGüS beim LWL, 48133 Münster  
Matthias Krömer 
Tel.:  0251 591-6530 
 
Büro der Geschäftsstelle: 
Sabine Michler 
Tel.:  0251 591-6531 
Fax:   0251 591-714901 
E-Mail: bag@lwl.org 
Internet: www.bagues.de 
 

 
BAGüS SGB XII-97-01  Münster, 29.05.2015  

Mitglieder-Info Nr. 13/2015 

Ausschluss des gewöhnlichen Aufenthaltes (Schutz des Anstaltsortes) nach 
§ 109 SGB XII  
hier: Urteil des Bundessozialgerichtes vom 24.03.2015, Az. B 8 SO 20/13 R 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die o.g. Entscheidung habe ich als Anlage beigefügt. 

In dem Erstattungsstreitverfahren zwischen zwei Sozialhilfeträgern war im Wesentli-
chen streitig, ob § 109 SGB XII auf einen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Or-
tes, an dem der Hilfebedürftige in einer Einrichtung aufgenommen werden soll, „aus-
zudehnen“ ist. 

Das BSG hat die Sache zwar an die Vorinstanzen zurückverwiesen, bestätigt aber 
deren Rechtsauffassung, dass der Rechtsgedanke des § 109 eine Vorverlagerung 
des Schutzes auf einen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Ortes, an dem der 
Hilfebedürftige in die Einrichtung aufgenommen worden ist, da ansonsten der Schutz 
des Einrichtungsortes weitgehend ins Leere liefe.  

Dieser Schutz gelte nach Auffassung des BSG allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass eine Person schon mit dem sicheren Wissen, später in einer Einrichtung 
aufgenommen zu werden, den Ort der Einrichtung aufsucht und nur eine vorüberge-
hende Zeit außerhalb der Einrichtung bis zur Aufnahme überbrücken muss und will. 
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Das BSG bezieht sich insoweit auch auf ältere Rechtsprechungen des Bundesverwal-
tungsgerichtes. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


